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Hansestadt Stendal   Antrag Datum: 09.01.2019 

Amt: 13 - Büro des Oberbürgermeisters Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  A VI/069  

TOP: Antrag des Ortschaftsrates zur Bereitstellung finanzieller Mittel für den Kunstrasenplatz in der 
Ortschaft Möringen 
 

 
 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Stadtrat am: 18.02.2019  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
Antragstext: 
 
Der Stadtrat der Hansestadt Stendal beschließt in den Vermögenshaushalt der Hansestadt 
Stendal für das Jahr 2019 den Bau eines Kunstrasenplatzes in der Ortschaft Möringen 
aufzunehmen. Der Eigenanteil der Hansestadt Stendal soll sich auf 142.500 Euro belaufen. 
Um diesen Betrag soll die Position Instandhaltung und Instandsetzung für Gebäude 
verringert werden. 
 
Begründung: 
 
Der Möringer Sportverein hat beim Landesverwaltungsamt einen Antrag zum Bau eines 
Kunstrasenplatzes gestellt. Dieser wurde im Jahr 2018 nicht bewilligt, aber auf das Jahr 
2019 übertragen. Zur Realisierung des Vorhabens ist u.a. ein Zuschuss der Hansestadt 
Stendal erforderlich. Dieser soll sich nach der bisherigen Kostenplanung auf 142.500 Euro 
belaufen. Die Bewilligung der Fördermittel kann nur erfolgen, wenn die Gesamtfinanzierung 
des Vorhabens gesichert ist. Die Finanzierung ergibt sich aus dem anliegenden 
Finanzierungsplan.  
Gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA und § 85 Abs. 4 Satz 2 KVG LSA macht der 
Ortschaftsrat von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch und bittet den Stadtrat, das Vorhaben in 
den Haushalt einzustellen. 
 
 
 
 
Christina Jacobs  
Ortsbürgermeisterin  
 
 
 
Einreicher 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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1. Antrag des Ortschaftsrates Möringen 
2. Ausgabeplan für Maßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 100.000 Euro 
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